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9JUnbeßpret§ am näCßßen îommt (mit Spielraum oon
6% ber ©htgabefumme bei Beträgen unter gr. 20,000
unb oon 4°/o bei Beträgen über 20,000 gr.).

2lu§ ber Verfammlung mürben oon mannen Seiten
roettergeßenbe gorberungen geltenb gemacht. Sie belogen
ftCß namentlich auf bie ben geroäßlten Vertretern ber Ve=

ruf§organifationen im ©efeße felbft etnzuräumenbe Ve=

recßtigung, oon ber ïtrt ber Vergebungen unb ihrer 9lu§=

füßrung Kenntnis nehmen ju bürfen.
©ine fotcße SJlithilfe ber Organifationen be»

fürmortete lebhaft au§ ©rünben ber mirtfchaftlichen unb
moralifchen Vefferßeüung ber VerufSorganifationen ©roß*
rat Sin Hin, melier ftCß u. a. um bie grunbfä^lict)e
Umarbeitung be§ ©ntrourfê fehr oerbient gemacht hat-
®te tiefen SBunben, bie ber Staat buret) fein Submif*
fion§oerfahren bem £>anbroerïe gefdjlagen habe, muffe
er babureß grünblth heilen helfen, baff er ben Verufê*
organifatibnen bie SJiöglt fßett ber 3lu§führung§beobadj)tung
ber an ©emerbetreibenbe oergebenen Slrbeiten unb Stefe*
rungen gemäß«. ©te Verantroortung htefür lege ben
Verufêorganifationen bie ^fließt auf, für bte ©üte ber
SluSführung ju forgen. Sie fei ber befte Sehnt) gegen
alles unlautere Verhalten unb führe zu Ijoljereï Sichtung
ber Veruf§au§fibung, zur aBertfcßäßung ber Veruf§eßre.
©en Veßörben forme e§ nur lieb fein, menn ihnen felbft
burch eine folche ITnterßüßitng gebient unb zugleich ba§
allgemeine Vefte geförbert roerbe.

(Sorrefponbenj.)

®ie Koßenbecfung bei Kanalifationëanîagen gehört
ju benjenigen gragen ber ©emeinben, bei benen bie Sin-
fixten ber Vehörben unb Vetetligten oielfach roeit au§»
etnanber gehen, ©le zahlreichen Anfragen, Qirfutare
ufro. au§ mittelgroßen Scßroeizerßäbten über bie Slrt
biefer Koßenbecfung bemeifen beutlich genug, baß man
oielerort§ fteß eingehenber mit btefer grage befchäftigt.
|jat fcßließlicß eine neue Verorbnung in ber Veßörbe
feften Voben gefaßt, fo îommt bie eigentliche Klippe
aber eift bann, menn — rote e§ in oielen ©emeinben
nach ber îantonalen Verfaffung bejm. nach bem DrtS*
règlement nötig ift — ba§ Kanaltfation3reglement ber
©emeinbeabßimmung unterbreitet roerben muß. Seit
gaßren haben mir btefe grage in oerfchiebeneit Stäbten
unb größeren ©emeinben oerfolgt unb in ber Vegel
ber greffe entnommen, baß bte Vorlage feiten im erften
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höchste Leistungsfähigkeit.

Slnlauf genehmigt, fonbern burch ©utßelßung oerfchiebener
SlbänberungSoorfcßläge an bte Vehörbe zurüefgeroiefen
mürbe.

@§ roirb im aûgemelnen ferner halten, einheitliche,
für alle größetn Drtfeßaften eines Kanton» ober gar
ber Scßroetz btenliche Kanalifation§regIemente zu feßaffen.
®>ie örtlichen Verßältniffe IjinfidEjtlich Slrt unb ©ießte ber
überbauung, Slbßußoerßältniffen, beßeßenben Kanaltfa*
tionen, Sluêbau ber Zuleitungen unb ber angefchloffenen
Anlagen ufm. ftnb fo grunboerfchieben, baß auch 'sie

Vorfcßriften über bie Kofienbecfung ben örtlichen, be»

ftehenben unb oorau§zuf«ßenben Umßänben angepaßt
fein müffen. gß e§ an unb für fidß nicht leicht, beim
©rlaß folder Veftimmungen burch öie mehr ober roe*
niger noiroenbig roerbenbe Vereinheitlichung oermeint*
ließe ober roirffieße Ungleichheiten (ber Zußlenbe nennt
fte felbftrebenb Ungerecßtigfeiten) zu oermeiben, fo roirb
e§ erft rec^t fchroer halten, felbft nur für Siäbte oon
ungefähr gleichet: ©röße allgemetn gültige Vtcßtlmien
aufzufteüen.

Sftan hat zu unterfeßeiben, ob bie Kanalifation in
befiehenben ober neuen Straßen oerlegt roirb, ob ße
nur zur ©ntroäfferung ber Straße ober auch fifr bte

Käufer bient, ob fie für bie jeßigen ober für bte fünf»
tigen Verhältniffe ausgebaut roorben ift, ob bte neue
Kanalifation nur eine befiehenbe erfeßt, oerbeffert ober
erroeltert. ©eßt man btefen gragen etroaë auf ben
©runb, roirb man fofort zugeben, baß e§ feßon erheblich
otel braucht, um nur bte innerhalb einer ©emeinbe
aufiretenben Verftßlebenßetten „unter einen £>m zu
bringen".

®ie grage, roer im einen ober anbern gall bei»

iraggpßtcßüg erïlârt roerben fann, hängt roteberum oon
îantonalen unb ©emeinbegefeßen ab. Seitbem bie Sanb»
unb ©üterfpeManten in Zeiten be§ geßhäftllcßen Sluf»
fdjroungeë burch Aufteilen ber ©runbfiücte tn Vaupläße
mandhmal großen ©erolnn baoontrugen, roaren bie ge»
feßge&enben Drgcoe in Kantonen unb ©emeinben he»

ftrebt, bie Koffer, ber oorauszugeßenben Veßraßung
mögliCßß bem ©runbbefißer zu überbtnben. Sie îommen
aueß fa noch P einer ganz orbentliCßen ©erolnnmöglicßfeit.

3Bo zufolge Slnfiebelung neuer gnbußrten, ein @e=

meinroejen oorausficßtltch einen großen Sluffcßroung, alio
eine rafCße unb ftarfe Vergrößerung erleibet, roirb man
gut tun, mögltdhft früße neben bem roeitftcßügen Vau»
règlement ein KanalifationSreglement aufzufteüen. ge
einfacher unb fe weniger ausgebaut bie beßeßenbe Ka=
nalifation iß, befto eßer îann man einhettitCße ©runb»
faße über ben Vau unb bie Koßenbetfung bureßfüßren.
©ann îann man bie Kanalifation al§ ein einheitliches
©anze§ außaffen, qicartierroetfe al§ einheitliches ®anze§
ausführen unb bie Veiträge bec ben befteßenben Vauten
Ziemlich gleichzeitig, bei neuere fofort nach gertigfteüung
erheben.

Über bie ©runbfäße ber Koßenbecfung geßen
bte SlnfiCßten unb Veglemente feßr auëeinanber; nament»
ItCß unterläßt man e§ leiber oft, genau aneeinanberju*
ßalten, ob bie Kanalifation nur ber Straße ober auch
ber ©ntroäfferung eine! roetteren UmgelänbeS gubient.
gm erßen gaü iß fte mit ber Straße zu oerredjnen,
unter VerficEftcßtigung ber für bie ©rßeünnng unb Koßen»
beefung oon Straßen maßgebenben ©runbfäßen. Db
Korreïtionen oon Straßen in biefer Vezteßung gleich P
beßanbeln finb roie bie ©rßeüung neuer Straßen, be»

ßimmen Eantonale unb ©emetnbegefeße. VJenn bie
Kanaltfation fo erßeüt roirb, baß fie auch ben anßoßen*
ben Käufern unb einem weiteren Tlmgelänbe zubient,
roirb man bie Koßen teilroeife bem Straßenbau »er*
rechnen unb teilroeife auf biejenigen ©runbßücEe oerlegen,
bte jeßt ober fpater an biefe Kanalifation angefcßloffen
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Mindestpreis am nächsten kommt (mit Spielraum von
6°/o der Eingabesumme bei Beträgen unter Fr. 20,000
und von 4°/« bei Beträgen über 20,000 Fr.).

Aus der Versammlung wurden von manchen Seiten
weitergehende Forderungen geltend gemacht. Sie bezogen
sich namentlich auf die den gewählten Vertretern der Be-
rufsorganisationen im Gesetze selbst einzuräumende Be-
rechtigung, von der Art der Vergebungen und ihrer Aus-
führung Kenntnis nehmen zu dürfen.

Eine solche Mithilfe der Organisationen be-

fürwortete lebhaft aus Gründen der wirtschaftlichen und
moralischen Besserstellung der Berufsorganisationen Groß-
rat An kl in, welcher sich u. a. um die grundsätzliche
Umarbeitung des Entwurfs sehr verdient gemacht hat.
Die tiefen Wunden, die der Staat durch sein Submis-
sionsoerfahren dem Handwerke geschlagen habe, müsse
er dadurch gründlich heilen helfen, daß er den Berufs-
Organisationen die Mögli chkeit der Ausführungsbeobachtung
der an Gewerbetreibende vergebenen Arbeiten und Liefe-
rungen gewähre. Die Verantwortung hiefür lege den
Berufsorganisationen die Pflicht auf, für die Güte der
Ausführung zu sorgen. Sie sei der beste Schutz gegen
alles unlautere Verhalten und führe zu höherer Achtung
der Berufsausübung, zur Wertschätzung der Berufsehre.
Den Behörden könne es nur lieb sein, wenn ihnen selbst
durch eine solche Unterstützung gedient und zugleich das
allgemeine Beste gefördert werde.

(Korrespondenz.)

Die Kostendeckung bei Kanalisationsanlagen gehört
zu denjenigen Fragen der Gemeinden, bei denen die An-
sichten der Behörden und Beteiligten vielfach weit aus-
einander gehen. Die zahlreichen Anfragen. Zirkulare
usw. aus mittelgroßen Schweizerstädten über die Art
dieser Kostendeckung beweisen deutlich genug, daß man
vielerorts sich eingehender mit dieser Frage beschäftigt.
Hat schließlich eine neue Verordnung in der Behörde
festen Boden gefaßt, so kommt die eigentliche Klippe
aber erst dann, wenn — wie es in vielen Gemeinden
nach der kantonalen Verfassung bezw. nach dem Orts-
reglement nötig ist — das Kanalisationsreglement der
Gemeindeabftimmung unterbreitet werden muß. Seit
Jahren haben wir diese Frage in verschiedenen Städten
und größeren Gemeinden verfolgt und in der Regel
der Presse entnommen, daß die Vorlage selten im ersten

WüIMngvi'sti'gsee. — Oelepbon.
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Anlauf genehmigt, sondern durch Gutheißung verschiedener
Abänderungsvorschläge an die Behörde zurückgewiesen
wurde.

Es wird im allgemeinen schwer halten, einheitliche,
für alle größern Ortschaften eines Kantons oder gar
der Schweiz dienliche Kanalisationsreglemente zu schaffen.
Die örtlichen Verhältnisse hinsichtlich Art und Dichte der
überbauung, Abfluß Verhältnissen, bestehenden Kanalisa-
tionen, Ausbau der Zuleitungen und der angeschlossenen
Anlagen usw. sind so grundverschieden, daß auch die
Vorschriften über die Kostendeckung den örtlichen, be-
stehenden und vorauszusehenden Umständen angepaßt
sein müssen. Ist es an und für sich nicht leicht, beim
Erlaß solcher Bestimmungen durch die mehr oder we-
niger notwendig werdende Vereinheitlichung vermeint-
liche oder wirkliche Ungleichheiten (der Zahlende nennt
sie selbstredend Ungerechtigkeiten) zu vermeiden, so wird
es erst recht schwer halten, selbst nur für Städte von
ungefähr gleicher Größe allgemein gültige Richtlinien
aufzustellen.

Man hat zu unterscheiden, ob die Kanalisation in
bestehenden oder neuen Straßen verlegt wird, ob sie
nur zur Entwässerung der Straße oder auch für die
Häuser dient, ob sie für die jetzigen oder für die künf-
tigen Verhältnisse ausgebaut worden ist, ob die neue
Kanalisation nur eine bestehende ersetzt, verbessert oder
erweitert. Geht man diesen Fragen etwas auf den
Grund, wird man sofort zugeben, daß es schon erheblich
viel braucht, um nur die innerhalb einer Gemeinde
auftretenden Verschiedenheiten „unter einen Hut zu
bringen".

Die Frage, wer im einen oder andern Fall bei-
tragspfüchtig erklärt werden kann, hängt wiederum von
kantonalen und Gemetndegesetzen ab. Seitdem die Land-
und Güterspekulanten in Zeiten des geschäftlichen Auf-
schwunges durch Aufteilen der Grundstücke in Bauplätze
manchmal großen Gewinn davontrugen, waren die gs-
setzgeoe-àtî Organe in Kantonen und Gemeinden âe-
strebt, die Kosten der vorauszugehenden Bestraßung
möglichst dem Grundbesitzer zu überbinden. Sie kommen
auch so noch zu einer ganz ordentlichen Gewinnmözlichkeit.

Wo zufolge Ansiedelung neuer Industrien, ein Ge-
meinwesen voraussichtlich einen großen Aufschwung, also
eine rasche und starke Vergrößerung erleidet, wird man
gut tun, möglichst frühe neben dem weitsichtigen Bau-
reglement ein Kanalisationsreglement aufzustellen. Je
einfacher und je weniger ausgebaut die bestehende Ka-
nalisation ist, desto eher kann man einheitliche Grund-
sätze über den Bau und die Kostendeckung durchführen.
Dann kann man die Kanalisation als ein einheitliches
Ganzes auffassen, quartierweise als einheitliches Ganzes
ausführen und die Beiträge bei den bestehenden Bauten
ziemlich gleichzeitig, bei neuen sofort nach Fertigstellung
erheben.

Über die Grundsätze der Kostendeckung gehen
die Ansichten und Reglemente sehr auseinander; nament-
lich unterläßt man es leider oft, genau anseinanderzu-
halten, ob die Kanalisation nur der Straße oder auch
der Entwässerung eines weiteren Umgeländes zudient.
Im ersten Fall ist sie mit der Straße zu verrechnen,
unter Berücksichtigung der für die Erstellunng und Kosten-
deckung von Straßen maßgebenden Grundsätzen. Ob
Korrektionen von Straßen in dieser Beziehung gleich zu
behandeln sind wie die Erstellung neuer Straßen, be-

stimmen kantonale und Gemeindegesetze. Wenn die
Kanalisation so erstellt wird, daß sie auch den anstoßen-
den Häusern und einem weiteren Umgelände zudient,
wird man die Kosten teilweise dem Straßenbau ver-
rechnen und teilweise auf diejenigen Grundstücke verlegen,
die jetzt oder später an diese Kanalisation angeschlossen
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roerben. ®em ©traßenunternebmen ftnb biejenigen
Rofien gu überbinben, bte einer ©traßenentroäfferung
allem gubienenbe Sanatlfation gefoftet hätte; biefe mut=
mäßigen Slulgaben laffen ftd^ febr leicht beregnen.
2)ie burdb tiefere Sage, größere Vobrburdbmeffer ufro.
entfiebenben âRefjrïoften entfallen auf bie elnbegogenen
Siegenf^aften.

®ie Vertetlung btefer SJlebrfoften fann nadf t>er=

fcf)tebenen ©runbfätgen oorgenommen roerben: Stach ber
3InfioßIänge bei ©runbftücfel, nadb ber glä<f)e ber an=

fioßenben SiegenfdE)aft, nach ber ga'bl ber SBobnungen,
nadi) bem Slffefurangroert : febe Verteilungsort bat ihre
Vor= unb iftadbteite. SÖBenn aber bie anftoßenben @runb=
fiücfe ungleich ttef ftnb, rann bie Verteilung nacfi 2ln=

ftoßlänge ober nadb iKnftoßflädje nicht beliebigen, ebenfo
bann nidjjt, roenn noch eingüne Vauptäf;e unüberbaut
ftnb. Setgterel trifft audj gu für bie Verteilungsort
nach ber 2lngaljl ber Sßohnungen. Vach bem 2lffefurang=
roert oerteilt, entfielen tnfofern Ungleichheiten« toeil ein

mehr Ijerrfc^aftudf) gebaute! £>aus oermutlld) bie Äanali*
fation toeniger In Slnfprudb nimmt als bidbtberoohnte,
oiel billiger erfteüte Süietfaferne. Stritt gar noch ber
llmftanb tjinju, baß burdfj einen Çauptfanal nad) er*
folgtem fpäterem 9lu§bau bes ©iraßennetjeS eine gange
Vergleljne entroäffert toirb, fo ifi mit bem einen ober
anbern oornerroähnten Verteilungëgrunbfatj fcfjlec^ter-
btngs nicl)t mehr ausgufommen. SMffen bie Soften auf
©ebiete oerlegt toerben, bie fiel) auf mehr all einer Vau
tiefe (in ftäötifcfjen Verhältniffen 20—25—30 m) er=

ftreefen, fo roieb man groeefmäßig ba§ gange ©ebiet in
gonen einteilen unb bte für bte erfie gone feftgelegten
Mnfâçe tn gleitet SSßeife, aber je mit einer entfpred)en=
ben progentualen ©rmäßigung auf bie folgenben gonen
übertragen g. V. im Verbältnil 100:0,9x100 90:
0,9x90 81: 0,9x 81 73 ufro; ober: 100: 80:
64: 51 ufm.; ober 100: 70: 49: 35 ufro. SDa bebaute
unb unüberbaute, tn ber gabt ber ilBobnungen, im 2lffe>

furangroert per SBoljnnng, tn ber ©röße ber ©runb*
ftücfe bie Verbältniffe tn ber Vegel eine bunte 3Hannig=
faltigfett aufroetfen, roirb man nid£)i ben etnen ober an>
bem gaftor einfe^en, fonbern fte möglidbfi alle be»

rflcffidjtigen müffen. @§ roirb ftcb empfehlen, unter oer=
febiebenen Hinnahmen Vergleichbaren aulgurecbnen.
g. V. fann man ben Hlffefurangroert in ber erften gone
mit Ya, 1, IV« ober 2% annehmen, alfo tn ben folgen--
ben gonen im einmal feftgelegten Hlbftufungloerhältntl
entfpredbenb fleiner; bann roerben bie SBobnungen ber
etften gone mit 20, 25, 30 ober mehr granfen belaftet.
®er je oerbleibenbe Veft son ben ©efamifoften roirb
auf bie Siegenf'dbaft oerteilt, roobei man nodj unter=
fdbeiben fann groif^en ^aulumf^rounglanb unb gang
unbebautem Voben, immer abgeftuft nach eingelnen gonen.

Hin |>anb gasreicher Veifpiele für eingelne tppifd&e
Stegenfdbaften roirb man bei einiger Übung unb ®rfab=
rung balö in ber Sage fein, biejenigen gonenabftufungen
unb biejenigen Slnfä^e für Sffefurangroert, SBoljnungen
unb Voben bemulguftnben, bte ben allgemeinen Ver=
bältniffen unb bem ©efü'gl einer „gerechten Verteilung"
entfpredhen. Sie bloße „©djähung" ber Vor= unb
Vacbteile unb bie unter btefen ©eficbtlpunften aufge=
baute mehr ober roentger roiüfürlidhe Velaftung fann
roeber bie Vebörbe, nodb bte ^Beteiligten befriebigen.
©ine folc^e Verteilung roürbe roobl auch nid^t aufregt
erhalten roerben fönnen cor ben orbentlicben OeridEjten,
benen tn ber Siegel ber leigte ©nlfd^eib über bie .giSbe
ber Veitragsletftung guftebt.

®er ffiggierte Vorfdblag mag auf ben erften Vlicf
etroal umftänblich erfebetnen. Vei einfachen Verbältniffen
unb Hetneren 9lbred>nungen roirb er fiib roefentlidh uer=
einfachen unb roenig geit tn Slnfprudb nehmen ; roo aber
bie Verbältniffe roirflifh oielgeftaltig finb unb bagu nodh
eine große Vaufumme gu oerteilen ift, barf ftdh eine Ve=
börbe fdhon bie nötige geit nehmen, um eine mögli^ft
gerechte unb etnroanbfrete Softenoerteilung aufguftellen.

@ittpf««gö-8iutute>: unb ©nlou nad) einem ©ntrourf oon 2lug. 3trd)ite£t, güridb 8.
3-ür einen ©dimeiget Subuftrieïïen tn ©Ijina.
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werden. Dem Straßenunternehmen sind diejenigen
Kosten zu überbinden, die einer Straßenentwässerung
allein zudienende Kanalisation gekostet hätte; diese mut-
maßlichen Ausgaben lassen sich sehr leicht berechnen.
Die durch tiefere Lage, größere Rohrdurchmesser usw.
entstehenden Mehrkosten entfallen auf die einbezogenen
Liegenschaften.

Die Verteilung dieser Mehrkosten kann nach ver-
schiedenen Grundsätzen vorgenommen werden: Nach der
Anstoßlänge des Grundstückes, nach der Fläche der an-
stoßenden Liegenschaft, nach der Zahl der Wohnungen,
nach dem Assekuranzwert: jede Verteilungsart hat ihre
Vor- und Nachteile. Wenn aber die anstoßenden Grund-
stücke ungleich tief sind, kann die Verteilung nach An-
stoßlänge oder nach Anstoßfläche nicht befriedigen, ebenso

dann nicht, wenn noch einz-lne Bauplätze unüberbaut
sind. Letzteres trifft auch zu für die Verteilungsart
nach der Anzahl der Wohnungen. Nach dem Assekuranz-
wert verteilt, entstehen insofern Ungleichheiten, weil ein

mehr herrschaftlich gebautes Haus vermutlich die Kanali-
sation weniger in Anspruch nimmt als dichtbewohnte,
viel billiger erstellte Mietkaserne. Tritt gar noch der
Umstand hinzu, daß durch einen Hauptkanal nach er-
folgtem späterem Ausbau des Straßennetzes eine ganze
Berglehne entwässert wird, so ist mit dem einen oder
andern vornerwähnten Verteilungsgrundsatz schlechter-

dings nicht mehr auszukommen. Müssen die Kosten auf
Gebiete verlegt werden, die sich auf mehr als einer Bau
tiefe (in städtischen Verhältnissen 20—2 à—30 m) er-
strecken, so wird man zweckmäßig das ganze Gebiet in
Zonen einteilen und die für die erste Zone festgelegten
Ansätze in gleicher Weise, aber je mit einer entsprechen-
den prozentualen Ermäßigung auf die folgenden Zonen
übertragen z B. im Verhältnis 100:0,9x100 — 90:
0,9x90^-81: 0.9x81--73 usw; oder: 100: 80:
64: 51 usw.; oder 100: 70: 49: 35 usw. Da bebaute
und unüberbaure, in der Zahl der Wohnungen, im Asse-

>

kuranzwert per Wohnung, in der Größe der Grund-
stücke die Verhältnisse in der Regel eine bunte Mannig-
faltigkeit aufweisen, wird man nicht den einen oder an-
dern Faktor einsetzen, sondern sie möglichst alle be-
rücksichtigen müssen. Es wird sich empfehlen, unter ver-
schiedenen Annahmen Vergleichszahlen auszurechnen.
Z. B. kann man den Affekuranzwert in der ersten Zone
mit V-, 1, IV2 oder 2°/o annehmen, also in den folgen-
den Zonen im einmal festgelegten Abstufungsverhältnis
entsprechend kleiner; dann werden die Wohnungen der
ersten Zone mit 20, 25, 30 oder mehr Franken belastet.
Der je verbleibende Rest von den Gesamtkosten wird
auf die Liegenschaft verteilt, wobei man noch unter-
scheiden kann zwischen Hausumschwungland und ganz
unbebautem Boden, immer abgestuft nach einzelnen Zonen.

An Hand zahlreicher Beispiele für einzelne typische
Liegenschaften wird man bei einiger Übung und Ersah-
rung bald in der Lage sein, diejenigen Zonenabstufungen
und diejenigen Ansätze für Assekuranzwert, Wohnungen
und Boden herauszufinden, die den allgemeinen Ver-
Hältnissen und dem Gefühl einer „gerechten Verteilung"
entsprechen. Die bloße „Schätzung" der Vor- und
Nachteile und die unter diesen Gesichtspunkten aufge-
baute mehr oder weniger willkürliche Belastung kann
weder die Behörde, noch die Beteiligten befriedigen.
Ein? solche Verteilung würde wohl auch nicht aufrecht
erhalten werden können vor den ordentlichen Gerichten,
denen in der Regel der letzte Entscheid über die Höhe
der Beitragsleistung zusteht.

Der skizzierte Vorschlag mag auf den ersten Blick
etwas umständlich erscheinen. Bei einfachen Verhältnissen
und kleineren Abrechnungen wird er sich wesentlich ver-
einfachen und wenig Zeit in Anspruch nehmen; wo aber
die Verhältnisse wirklich vielgestaltig sind und dazu noch
eine große Bausumme zu verteilen ist, darf sich eine Be-
hörde schon die nötige Zeit nehmen, um eins möglichst
gerechte und einwandfreie Kostenverteilung aufzustellen.

Empsangs-Zimmer und Salon nach einem Entwurf von Aug. Schirich. Architekt, Zürich 8.
Für einen Schweizer-Industriellen in China.
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2Ber oft fidj mit folgen Stbredjnungen befaffen muffte,
roirb balb bie ungefähr ptreffenben ©runbfäge herau§=
finben unb fid) baher mit roeniget burdjgerechneten
JBerteUunglarten begnügen fönuen.

@1 mürbe ben SJerfaffer freuen, menu über btefe
roidjtige grage ein reger SJleinunglaultauf d) eut*

ftünbe; je mehr 2tnfict)ten für unb gegen, befto eher
finbet man bal für einzelne gäde 3"ireffenbe.

|)0ijha»bel ist StatUon ©tßrtsl. @1 herrfdft oiel
Nachfrage nach Sannengob, fo bag beffen f$ret§ faft
auf ber gleichen |)öhe ftehi rote ber bei 93ushenho[$el.
Stefel fleht befanntiicf) in normalen S^ten im Ukell
bebeutenb höher aîl fenel. Sie Lirfache ber hohen greife
bel Sannenholjel liegt mohi in ber ftarten ^Nachfrage
burch bie ißaptetlnbuftrie. gür jte ift es gegenmärtig
nicht fo tetdht, ftct) ihren Sebatf burch bal iKullanb
becten ju laffen. Sarum fügt fie ftd) bei ben ^tefxgen
^»ol^ieferanten nach @rfats um.

©üöhetttfdjet ^oï^marît. Ser Uiunbboljmartt
lag mährenb füngfier Seit im atigemeinen immer noch

rect)t ruhig, bod) tonnte man mahrnehmen, bag fidj bie
SBerte roenigfienl etmal gebeffert haben. Man begegnete
höheren ©eboten, bie ftd) für fJiabeiftammhoIjer pm
Seil jmar immer noCh unter ben 3XnfdE)Iägen hielten, prn
Seil aber auch um menigel über bie gorftta^en hinaul=
gingen. Sie Sage märe für bie gorftämter ficher nodj
ungünftiger, menn btefe nicht p erheblichen ©tnfchräm
Lungen ber gä[Jungen gefchritten mären, moburch ein gün=
ftigerel JSerhältnil gefChaffen rourbe jmifdjen Angebot
unb fftachfrage, <Somett ïiabelhôljer in 93etrad)t tarnen,
ftcfjetten fid) bie ©ägemerte bie oethällnilmägig um=
faffenbften fßofien. Sie Sangholjhänbler maren otel
taufunlufiiger roie fonft, roeii fid) für fte prjett nicht
bte geringfte Siulftcht bietet sunt 3lbfag groger Soften.
@ln roeiterer ißuntt, ber bte Abnehmer prüdhaltenb
ftimnite, mar bte fchroiertge älbfugr ber fpötjer aul bem
SSBalb, mal auf ben Mangel an ©efpamten prüctp«
führen ift, rooburd) fich bie guhrlölpe nicht unmefentttdj
oerteuerten. Sie befannten $fäl^er liefern, fonft immer
fehr gefugte ©öfter, begegneten nur befchränttem Qnter*
effe, rooher el tommt, bag bte gorftämter bte SBare
metfi p ©eboten pfdjtagen mugten, bie meit unter ben
Sinfchiägen ftanben.
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Wer oft sich mit solchen Abrechnungen befassen mußte,
wird bald die ungefähr zutreffenden Grundsätze heraus-
finden und sich daher mit weniger durchgerechneten
Verteilungsarten begnügen können.

Es würde den Verfasser freuen, wenn über diese

wichtige Frage ein reger Meinungsaustausch ent-
stünde; je mehr Ansichten für und gegen, desto eher
findet man das für einzelne Fälle Zutreffende.

Holz-Marktberichte.
Holzhandel im Kanton Glarns. Es herrscht viel

Nachfrage nach Tannenholz, so daß dessen Preis fast
auf der gleichen Höhe steht, wie der des Buchenholzes.
Dieses steht bekanntlich in normalen Zeiten im Preis
bedeutend höher als jenes. Die Ursache der hohen Preise
des Tannenholzes liegt wohl in der starken Nachfrage
durch die Papierindustrie. Für sie ist es gegenwärtig
nicht so leicht, sich ihren Bedarf durch das Ausland
decken zu lassen. Darum sieht sie sich bei den hiesigen
Holzlieferanten nach Ersatz um.

SlivSe«tscher Holzmartt. Der Rundholzmarkt
lag während jüngster Zeit im allgemeinen immer noch

recht ruhig, doch konnte man wahrnehmen, daß sich die
Werte wenigstens etwas gebessert haben. Man begegnete
höheren Geboten, die sich für Nadelstammhölzer zum
Teil zwar immer noch unter den Anschlägen hielten, zum
Teil aber auch um weniges über die Forsttoxen hinaus-
gingen. Die Lage wäre für die Forstämter sicher noch
ungünstiger, wenn diese nicht zu erheblichen Etnschrän-
kungen der Fällungen geschritten wären, wodurch ein gün-
stigeres Verhältnis geschaffen wurde zwischen Angebot
und Nachfrage. Soweit Nadelhölzer in Betracht kamen,
sicherten sich die Sägewerke die verhältnismäßig um-
fasfendsten Posten. Die Langholzhändler waren viel
kaufunlustiger wie sonst, weil sich für sie zurzeit nicht
die geringste Aussicht bietet zum Absatz großer Posten.
Ein weiterer Punkt, der die Abnehmer zurückhaltend
stimmte, war die schwierige Abfuhr der Hölzer aus dem
Wald, was auf den Mangel an Gespannen zurückzu-
führen ist, wodurch sich die Fuhrlöhne nicht unwesentlich
verteuerten. Die bekannten Pfälzer Kiefern, sonst immer
sehr gesuchte Hölzer, begegneten nur beschränktem Inter-
esse, woher es kommt, daß die Forstämter die Ware
meist zu Geboten zuschlagen mußten, die weit unter den
Anschlägen standen.
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